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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 4051 vom 11. November 2015 
des Abgeordneten Hanns-Jörg Rohwedder   PIRATEN 
Drucksache 16/10221 
 
 
 
Wie ist der aktuelle Zustand der Kräne in den Lagern Jülich und Ahaus? 
 
 
 
Der Minister für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk hat die Kleine 
Anfrage 4051 mit Schreiben vom 16. Dezember 2015 namens der Landesregierung im Ein-
vernehmen mit dem Minister für Arbeit, Integration und Soziales, dem Minister für Klima-
schutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz und der Ministerin für Innova-
tion, Wissenschaft und Forschung beantwortet. 
 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Die Betriebsgenehmigung für das Zwischenlager in Jülich ist seit Jahren abgelaufen, es wird 
seitdem aufgrund von Anordnungen betrieben. Es liegt eine Räumungsanordnung vor. Für 
einen Transport von Jülich nach Ahaus müssen an beiden Standorten funktionsfähige und 
sichere Kräne bereitstehen. 
 
 
1.  Wie ist der aktuelle Stand zum Genehmigungsverfahren bezüglich des Umbaus 

des Krans im TBL Ahaus? 
 
Die 140t Krananlage im TBL Ahaus bzw. dessen Laufbahn musste im Empfangsbereich der 
Lagerhalle ertüchtigt werden. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich baulich abgeschlossen. Ein 
atomrechtliches Genehmigungsverfahren hierzu war nicht erforderlich.  
 
 
2.  Sind alle benötigten Unterlagen eingereicht worden? 
 
Es wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 
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3.  Wie ist der aktuelle Stand bezüglich des Umbaus des Krans im Zwischenlager 
Jülich? 

 
Die Änderung der 50t Krananlage in der Verladehalle des Zwischenlagers in Jülich ist noch 
nicht abgeschlossen. 
 
 
4. Läuft für die Sanierung des Krans noch ein Genehmigungsverfahren? 
 
Ein atomrechtliches Genehmigungsverfahren für die Änderung der 50t Krananlage in der 
Verladehalle des Zwischenlagers in Jülich ist nicht erforderlich. 
 
 
5.  Wann ist mit Abschluss des Genehmigungsverfahren für die Kräne in Jülich und 

Ahaus zu rechnen? 
 
Hinsichtlich der 50t Krananlage in Jülich wird auf die Antwort zu Frage 4 verwiesen. Hinsicht-
lich der 140t Krananlage im TBL Ahaus wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen. 
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